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Polizei Kirchheimbolanden 06352/9110
Überfall, Verkehrsunfall 110
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 112
Krankentransport 06352/19222
Bereitschaftszentrale Rockenhausen
und Kirchheimbolanden 116117
Westpfalzklinikum Standort III Kirchheimbolanden 06352/4050
Westpfalzklinikum Standort IV Rockenhausen 06361/4550
Notdienstapotheken 0180/5258825 + PLZ

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Ret-
tungsdienst 112 zu alarmieren.

Schmerzpatienten können den zahnärztlichen Notdienst unter fol-
genden Service-Nr. erfragen:
Donnersbergkreis: 06305/7150414
Kreis Alzey-Worms: 06731/7362
Kreis Bad Kreuznach: 0180/5040308

Ökumenische Sozialstation
Donnersberg-Ost gGmbH 06352/705970

Tagespflege Am Mozartbrunnen 06352/7505620

Seniorenresidenz Kirchheimbolanden 06352/713200

Diakonissen Seniorenzentrum Wolfstift 06352/70320

Mobile Pflege Donnersberg 06351/124880

PROMEDICA Plus, Grünstadt-Bolanden 06352/78840060

Ambulanter Pflegedienst Nordpfalz
Pflege- und Betreuungsdienst Donnersberg GmbH 06361/994490

Ökumenische Sozialstation Donnersberg-Ost e.V.0 6351/989769

Alltagsbegleiter Kirchheimbolanden 06352/7190988

Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-West,
Rockenhausen 06361/4590739
Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-Ost,
Kirchheimbolanden 06352/7190619
Gemeindeschwester plus Eva Müller,
Donnersbergkreis 0162/3341419
Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.,
Beratungszentrum Kaiserslautern 0631/3110830
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 06352/7532570
Caritas-Zentrum Kaiserslautern,
Außenstelle Kirchheimbolanden 0631/361200
Sozial- und Lebensberatungsstelle des
Diakonischen 06352/7532570
Betreuungsverein Kirchheimbolanden e.V. 06352/67149
Diakonisches Werk Pfalz Schuldern- und
Insolvenzberatung 06352/7532570
Selbsthilfegruppe für Personen mit Alkoholproblemen 06364/1357
Frauenhaus Donnersberg 06352/4187
Opfertelefon Weißer Ring 116006
Weißer Ring Donnersbergkreis 06362/994288
Betreuungsverein Donnersberg e.V. 06361/3746
Gesprächskreis Depprissionen 06351/1465399

oder 06302/ 3020
Selbsthilfegruppe „Alltagsbewältigung“ 06357/509886
oder Selbsthilfegruppe „Sucht“ 06361/9947167
Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzerkranken
Viktoria.ginkel@pfalzklinikum.de 06381/920980
Evan./Kath. Telefonseelsorge 0800/1110111
Al-Anon Angehörige von Alkoholikern 0151/21275368

und 06357/7415
VdK Donnersberg, Beratungsstelle
Kirchheimbolanden 06352/7505610
VdK Donnersberg, Beratungsstelle Rockenhausen 06361/9941820

Verwaltungssitz Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden
Internet: www.kirchheimbolanden.de,
E-Mail-Adresse: vg@kirchheimbolanden.de
Öffnungszeiten:
Montag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwochs 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und nachmittags geschlossen
Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Ruftaxi bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis/
DVG Donnersbergverkehrsgemeinschaft 06352 /710192
Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH Betrieb Alzey 0671 /841200

Strom 0800/7977777
Gas – Pfalzgas 0800/1003448
Bei Störungen im Bereich Rockenhausen
Verbandsgemeinde Werke
Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden
zu den Dienstzeiten 06352/718019
Bereitschaftsdienst (außerhalb der regulären Dienstzeiten)

0171/ 6540510

Rettungsdienste

Ärzte

Zahnärzte

Pflegedienste

Beratungsdienste

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden 06352/40040

Störungsdienste

Notrufe und Dienste
in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Ende amtlicher Teil

2. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden für das Jahr 2022 vom 03.08.2022

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in
der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach
Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom
28.07.2022 - AZ.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt
gegenüberbisher verändertum nunmehrfestgesetztauf

der Gesamtbetrag der Erträge
auf 14,462,600 € -1,459,750 € 13,002,850 €
der Gesamtbetrag der Auf-
wendungen auf 14,891,240 € 169,200 € 15,060,440 €
Jahresüberschuss/Jahres-
fehlbetrag auf -428,640 € -1,628,950 € -2,057,590 €

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen auf 242,400 € -1,628,950 € -1,386,550 €
die Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 432,000 € -350,000 € 82,000 €
die Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 921,000 € 354,100 € 1,275,100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit -489,000 € -704,100 € -1,193,100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit 246,600 € 2,333,050 € 2,579,650 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investi-
tionen und In- vestitionsföderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von
559.000 € um 704.100 € erhöht und damit
auf 1.263.100 € neu festgesetzt.

Die Kredite für die Vermögenspläne der Abwasserbeseitigung und der Bäder werden wie folgt
festgesetzt:

a. Vermögensplan der Abwasserbeseitigung 2,066,246 €
b. Vermögensplan der Bäder 2,565,000€

§ 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung werden wie folgt festgesetzt:
a) Haushalt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 25,000,000 €
b) Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung 3,000,000 €
c) Wirtschaftsplan der Bäder 3,000,000 €

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Umlage
Gem. § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der derzeit geltenden Fassung er-
hebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der
Umlagesatz in Höhe von 30 v. H. wird nicht geändert.

§ 6 Altersteilzeit
Die Zahl der im Haushaltsjahr 2022 bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird nicht geändert.

§ 7 Stellenplan
Der vom Verbandsgemeinderat am 15.02.2022 beschlossene Stellenplan wird nicht geän-
dert.

§ 8 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 33,151,213.86 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 26,525,389.40 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 25,220,542.92 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 23,956,852.92 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 21,899,262.92 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 21,426,092.92 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 20,792,652.92 €

§ 9 Weitere Bestimmungen
Die in der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 angebrachten Übertrag-
barkeitsvermerke werden nicht geändert.

Kirchheimbolanden, 02.08.2022
(Wienpahl) Bürgermeisterin

Hinweis:
a) Der Nachtragshaushaltsplan liegt vom 15.08.2022 bis 24.08.2022 bei der Verbandsge-

meinde- verwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus, Zimmer 115) während
der Dienstzeiten öffentlich aus.

b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend ge- macht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

KARL KONRAD’S Kindeskinder „Wie bei Opa - nur anders!“
VG Bürgermeisterin Sabine Wienpahl besucht gemeinsam
mit dem Bundestagsabgeordneten Matthias Mieves,das
Kirchheimbolander Traditionsunternehmen KKS. Seit über 70
Jahren hat KKS für Gewürzmischungen ein gutes Händchen
anstelle eines Fließbands.
Seit 1952 entwickelt die KKS KARL KONRAD GmbH & Co. KG in
Kirchheimbolanden in der Marnheimer Straße Produkte für
Metzgereien und lebensmittelverarbeitende Betriebe und
vertreibt diese im In- und Ausland. Das in dritter und vierter
Familiengeneration von Dr. Wolfgang Sauer und Katharina
Sauer geführte, mittelständische Unternehmen beschäftigt
30 Mitarbeitende und produziert Würzungen, Convenience-
produkte und Wirkstoffpräparate, die traditionelle Werte mit
modernen Trends verbinden. Während KKS vor allem für tech-
nologische Gütezusätze steht, überzeugen die Produkte der
2005 erworbenen Gewürzmühle Rud. Schmidt Wwe. durch ih-
re traditionellen Premiumwürzungen für das Metzgerhand-
werk. Bis vor einigen Jahren wurden lediglich Firmenkunden
beliefert, dies hat sich mittlerweile geändert: Getreu dem
Motto „WIE BEI OPA – NUR ANDERS!“ vermarktet KKS unter
der Produktlinie KARL KONRAD“S Kindeskinder Würzungen
für zu Hause. Die praktischen Gewürz-Allrounder enthalten –
ganz ohne Geschmacksverstärker – alles für einen abgerun-
deten Geschmack, sind im herzhaften Bereich universell ein-
setzbar und sind sowohl für die fleischbetonte als auch die
vegane Küche geeignet. Als Trockenwürzung oder in Öl einge-
rührt als Marinade peppen sie Fleisch, Fisch, Gemüse, Beila-
gen, Dips, Pasta, Pommes, Popcorn, Butterbrote und Früh-
stückseier easy peasy auf! Für ungeduldige Gourmets, ge-
witzte Hobbyköche & alle, die einfach lecker essen wollen! Al-
so warum immer nur Salz streuen?
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Katharina Sauer, VG Bürgermeisterin Wienpahl, Bundestagsabgeordneter Mieves, Dr. Wolfgang Sauer
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Nachrichten
aus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Stadt Kirchheimbolanden
Dr. Marc Muchow, stadtbuergermeister@kirchheimbolanden.de

Endlich wieder Resi-Fest
Am zweiten Wochenende im August ist es so weit: Kirchheim-
bolanden feiert unter dem Motto „3 Sommertage in der klei-
nen Residenz“ nach zweijähriger Pause das lang ersehnte 70.
Residenzfest.
Hierzu lädt die Stadt ihre Besucher zur Einkehr hinter histori-
schen Mauern und Türmen, sowie in idyllische Hoflauben ein.
Genießen Sie beim überregional bekannten und beliebten
Residenzfest, welches 2017 zum schönsten Weinfest gekürt
wurde, in stimmungsvollem Flair und Ambiente, verschiede-
ne Pfälzer Spezialitäten und Köstlichkeiten sowie eine um-
fangreiche Auswahl an regionalen und überregionalen Wei-
nen.
Den Auftakt zum Fest bildet am Freitag, dem 12. August die
Kulturnacht, allerdings in abgespeckter Form. Am Samstag,
dem 13.8. startet um 17.45 Uhr seitens der LLG Wonnegau
der 26. Residenzfestlauf Kirchheimbolanden. Die offizielle
Eröffnung des Festes durch Stadtbürgermeister Dr. Muchow
erfolgt am 13.8.22, 17,00 Uhr auf der Bühne des Römerplat-
zes. Am Sonntag, 14.8.22, 11.00 Uhr, veranstaltet die Bal-
lettschule Flex& Point unter dem Motto „Man muss das Leben
tanzen“ ihre Matinee. Traditionell treffen sich am Montag,
15.8.22, 15.00 Uhr, die Kirchheimbolander Senioren und die
ehem. Bürger der Stadt mit dem Stadtbürgermeister und den
Beigeordneten im Hof Nr. 7 am Grauen Turm.

Im Herrengarten (Festplatz) gibt es einen großen Vergnü-
gungspark, der am Freitag, 12.August, 15.00 Uhr seine Pfor-
ten öffnet sowie in der Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee und auf dem
Schlossplatz eine Händlermeile.
F.Frank, Marktmeister

kbo_hp04_haupt.04

Seite 4 12. August 2022AMTSBLATT

Name: kbo_hp04_amtsb.02 Erstellt von: kramern PDF erstellt 05.08.2022 15:43:41 DLayName: kbo_hp04_haupt.04
Ausgabe suw-kbo Ressort amtsb () Erscheint am Freitag, 12. August 2022



Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden sucht
für den Bereich des KiboBades zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt

Mitarbeiter in Teilzeit für das Bistro (m/w/d)

Es handelt sich hierbei um eine unbefristete Teil-
zeitstelle mit einem Umfang von wahlweise 20,00
oder 30 Wochenstunden.

Das bieten wir Ihnen:
•Vielseitiges Aufgabengebiet
•verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld
•angenehmes Betriebsklima
•Vergütung erfolgt nach TVöD

Folgende Tätigkeiten erwarten Sie im Bistrobe-
reich des KiboBades

Empfang/Kasse:
•Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes im

Bereich Empfang/Kasse
•Führen von persönlichen und telefonischen Ver-

kaufs- und Beratungsgesprächen
•Verkauf von Geldwert- und Einzelkarten, Kursan-

geboten, Shop-Artikel, Ausgabe von Verleiharti-
keln

•Kassieren und sicherer Umgang mit verschiede-
nen Zahlungsmitteln

•Verwaltung der eingenommenen Geldbeträge,
Wechselgeld und Kartenbestände

•Bearbeitung von Kundenreklamationen im mögli-
chen Rahmen

•Erledigung der üblichen Korrespondenz

KiboBad-Gastronomie:
•Ausschank von Getränken in der KiboBad-Gas-

tronomie
•Zubereitung und Ausgabe von kalten und war-

men Speisen in der Bistro-Küche
•Besucherfreundliche Betreuung der Gäste im ge-

samten Gästebereich
•Kassieren und sicherer Umgang mit verschiede-

nen Zahlungsmitteln
•allgemeines Bestellwesen und Warensicherstel-

lung
•Gewährleistung der allgemeinen Ordnung, Si-

cherheit, Sauberkeit und Hygiene im gesamten
Service- und Küchenbereich

•Tagesübliche Vorbereitungs- uns Abschlussar-
beiten

Reinigungsdienst:
•Zuverlässige Erledigung aller Reinigungsarbeiten

im Bistro-, Eingangs- und Umkleidebereich
•Kundenfreundliches und kundenorientiertes Ver-

halten

Allgemein:
•Zuverlässigkeit
•Teamfähigkeit
•Zeitliche Flexibilität sowie Bereitschaft zu

Schicht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit
Wir bitten bei Ihrer Anfrage / Bewerbung um Mit-
teilung Ihrer Telefonnummer für eine telefonische
Kontaktaufnahme.
Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte
Bewerber im Rahmen der gesetzlich geltenden Be-
stimmungen bevorzugt eingestellt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebens-
lauf, Zeugnisse, Lichtbild) richten Sie bitte bis spä-
testens 26.08.2022 an die

Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden

oder per eMail: personal@kirchheimbolanden.de.
Für Fragen stehen wir gerne unter Tel. 06352-
4004-112 oder im KiboBad unter 06352-719908
zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen in elek-
tronischer Form ausschließlich im PDF-Format oh-
ne aktive Inhalte (Makros/Scripte) annehmen und
verarbeiten können. Fassen Sie bitte alle Doku-
mente in eine PDF-Datei zusammen. Anlagen zur
Bewerbung können wir aus Sicherheitsgründen
zudem nicht von einem Internetspeicher
(Cloud/Mediacenter) herunterladen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Be-
werbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elek-
tronischen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens er-
teilen.

Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Ver-
fahrens nicht zurückgesendet, sondern daten-
schutzgerecht vernichtet werden. Wir bitten Sie
daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterla-
gen einzureichen.

Stellenausschreibung
Die Stadt Kirchheimbolanden sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für die
Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“
mehrere

staatlich anerkannte Erzieher (m/w/d)

oder

sonstige pädagogische Fachkräfte im Sinne der
Fachkräftevereinbarung (m/w/d)

Es handelt sich um unbefristete und befristete Voll- und
Teilzeitstellen.
Die unbefristete Teilzeitstelle hat einen Umfang von
27,94 Stunden.
Eine Vollzeitstelle ist befristet für die Dauer der Eltern-
zeit einer Stammkraft bis zum 31.01.2023.
Eine Vollzeitstelle ist befristet für die Dauer der schwan-
gerschaftsbedingten Abwe-senheit einer Stammkraft
bis zum 09.03.2023. Sollte die Stammkraft Elternzeit in
Anspruch nehmen, verlängert sich das Arbeitsverhält-
nis entsprechend.
Eine Teilzeitstelle mit einem Umfang von 21,50 Stunden
ist für die Dauer der schwangerschaftsbedingten Abwe-
senheit einer Stammkraft bis zum 10.12.2022 befristet.
Sollte die Stammkraft Elternzeit in Anspruch nehmen,
verlängert sich das Arbeitsverhältnis entsprechend.
Eine Teilzeitstelle mit einem Umfang von 18,50 Stunden
ist für die Dauer der Abwe-senheit einer Stammkraft bis
zum 31.07.2023 befristet.

Das Entgelt richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD). Wenn Sie an einer Stelle inter-
essiert sind, richten Sie Ihre Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse und wenn mög-
lich Lichtbild)
bis

spätestens 29.08.2022 per E-Mail an personal@kirch-
heimbolanden.de

Für Fragen stehen wir gerne unter Telefon: 06352/4004-
112 oder E-Mail zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen in elektroni-
scher Form ausschließlich im PDF-Format ohne aktive
Inhalte (Makros/Scripte) annehmen und verarbeiten
kön-nen. Fassen Sie bitte alle Dokumente in eine PDF-
Datei zusammen. Anlagen zur Bewerbung können wir
aus Sicherheitsgründen zudem nicht von einem Inter-
net-speicher (Cloud/Mediacenter) herunterladen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewer-
bung gleichzeitig Ihr Einver-ständnis zur elektronischen
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Ab-
schluss des Bewerbungsverfahrens erteilen.

Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Be-
werbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens
nicht zurückgesendet, sondern datenschutzgerecht ver-
nichtet werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der
Bewerbungsunterlagen ein-zureichen.
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Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Morschheim sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt
Erzieher/innen oder Fachkräfte mit gleichwertiger

Ausbildung (m/w/d)
für ihren Natur- und Bewegungskindergarten „Die
kleinen Strolche“
Es handelt sich um unbefristete Stellen. Wir suchen
bevorzugt Ganztagskräfte, aber sind auch offen für
Teilszeitstellen.Ab Sommer können wir 43 Kinder im
Alter von 1-6 Jahren betreuen.
Mit viel Bewegung erwecken unsere Kinder das alte
Schulgebäude mit großflächigem Außengelände zu
einem lebendigen und schönen Ort für Familien und
Kinder. Außerdem haben unsere Kinder regelmäßig
die Möglichkeit unseren nahegelegenen Platz an der
Spiel- und Raststation am Wasserhaus an der Selz zu
erkunden und zu entdecken.
Wir suchen: eine freundliche, teamfähige Verstär-
kung mit viel Leidenschaft und Liebe für unsere Kin-
der, ein verantwortungsvolles Organisationstalent,
eine wetterfeste Person, die die Natur und Bewegung
liebt und außerdem bereit ist, sich mit uns auf neue
Wege in der Pädagogik zu machen.
Wir bieten: ein aufgeschlossenes und motiviertes
Team, Gestaltungsspielraum für pädagogische Ide-
en, Fort-und Weiterbildungsmöglichkeiten, Vergü-
tung nach dem TVÖD, E-Bike-Leasing über den Arbeit-
geber und das wichtigste, wundervolle „kleine Strol-
che“ und ihre Familien.
Wir haben dein Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.Gerne kannst
du unter der Nummer 06352/749768 vorab Kontakt
zu uns aufnehmen und einen unverbindlichen Hospi-
tationstermin ausmachen, um uns und unsere Ein-
richtung kennen zu lernen.
Bewerbungen gehen, gerne auch digital, bis spätes-
tens 05.09.2022 an:

Natur- und Bewegungskita
„Die kleinen Strolche“

Vordergasse 28, 67294 Morschheim
mail@kita-morschheim.de

Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen in elektro-
nischer Form ausschließlich im PDF-Format ohne ak-
tive Inhalte (Makros/Scripte) annehmen und verar-
beiten können. Fassen Sie bitte alle Dokumente in
eine PDF-Datei zusammen. Anlagen zur Bewerbung
können wir aus Sicherheitsgründen zudem nicht von
einem Internetspeicher (Cloud/Mediacenter) herun-
terladen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewer-
bung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elektroni-
schen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum
Abschluss des Bewerbungsverfahrens erteilen.

Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfah-
rens nicht zurückgesendet, sondern datenschutzge-
recht vernichtet werden. Wir bitten daher, lediglich
Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen.

Grundsteuerreform

Steuerverwaltung versendet Ausfüllhilfe mit wichtigen Lie-
genschaftsdaten
Die Steuerverwaltung sendet im Regelfall allen Eigentüme-
rinnen und Eigentümern von Betrieben der Land- und Forst-
wirtschaft sowie von verpachteten Flächen (ehemals be-
zeichnet als Stückländereien) im August 2022 ein Informati-
onsschreiben zu. Dieser Service dient als Hilfestellung zur
Abgabe der Erklärung zur Feststellung des Grundsteuer-
werts. Diesem Schreiben ist ein Datenstammblatt mit den
der Steuerverwaltung vorliegenden Liegenschafts-/Geoba-
sisdaten zum jeweiligen Grundbesitz sowie eine Erläuterung
zum Ausfüllen der Erklärungen beigefügt.
Finanzämter raten, Informationsschreiben abzuwarten
Erklärungspflichtige sollten zunächst diese Ausfüllhilfe ab-
warten, bevor sie dem jeweils zuständigen Finanzamt alle
zur Feststellung des Grundsteuerwerts erforderlichen Anga-
ben anhand der sog. Feststellungserklärung zuleiten. .
Die Erklärungen sind elektronisch zu übermitteln. Dies kann
kostenlos über das Steuerportal “MeinELSTER“ (www.els-
ter.de) erfolgen. Darin stehen unter der Rubrik „Grundsteu-
er“ der Hauptvordruck (GW 1) und die Anlagen zur Land- und
Forstwirtschaft (Anlagen GW 3 und ggf. GW 3a) zur Verfü-
gung. Nur in besonderen Ausnahmen (sog. Härtefallrege-
lung) ist die Abgabe dieser Vordrucke in Papierform möglich.
Hierüber entscheidet das zuständige Finanzamt.
Die Frist zur Abgabe der Feststellungserklärung endet am 31.
Oktober 2022. Die Frist kann auf Antrag an das zuständige
Finanzamt im Einzelfall verlängert werden.
Folgende Daten werden für land- und forstwirtschaftliches
Vermögen bereitgestellt:
Das Datenstammblatt für land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzten Grundbesitz enthält Angaben zum Stichtag 1. Januar

2022, wie z.B.:
- Aktenzeichen,
- Lagebezeichnung,
- Gemeinde,
- Gemarkung und Gemarkungsnummer,
- Flurstückskennzeichen,
- amtliche Fläche,
- Art der Nutzung nach gesetzlicher Klassifizierung sowie
- Ertragsmesszahl.
Folgende Daten müssen, soweit im Einzelfall erforderlich,
unter anderem von den Eigentümerinnen und Eigentümern
selbst ermittelt werden:
- Bruttogrundfläche der Wirtschaftsgebäude,
- Tierbestände,
- Durchflussmenge in l/s (Teichwirtschaft) sowie
- Angaben zu Grundsteuerbefreiungen.
Soweit die Angaben im Datenstammblatt aus Sicht der Erklä-
rungspflichtigen zutreffend sind, können die entsprechen-
den Daten in die abzugebende Feststellungserklärung über-
nommen werden. Eigentümerinnen und Eigentümer von
Grundbesitz, die bis Mitte September 2022 kein Informati-
onsschreiben (zzgl. Datenstammblatt als Ausfüllhilfe) erhal-
ten haben, jedoch ein solches erwarten, wenden sich bitte
an das zuständige Finanzamt. Sofern mit der Anfertigung der
Erklärung Angehörige der steuerberatenden Berufe beauf-
tragt werden, sollte das Informationsschreiben (zzgl. Daten-
stammblatt als Ausfüllhilfe) dorthin weitergeleitet werden.
Weitere Informationen, insbesondere FAQs zu häufigen Fra-
gen und Antworten sowie Klickanleitungen zum Ausfüllen
der ELSTER-Formulare finden sich unter:

www.fin-rlp.de/grundsteuer

Information für land- und forstwirtschaftliches Vermögen
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AZUBIS GESUCHT!

Die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden bietet für das
Jahr 2023 fünf Ausbildungsplätze an

Verwaltungsfachangestellte (m|w|d)

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lichtbild, Lebenslauf,
Zeugnisse usw.) richten Sie bitte bis spätestens 05.09.2022 an:
Verbandsgemeindeverwaltung
Neue Allee 2
67292 Kirchheimbolanden

Ausbildungsbeginn: 1. August 2023
Schulabschluss: Sekundarabschluss I (Mittlere Reife)
Theoretische Ausbildung: Berufsschule Kaiserslautern und dem Kommunalen Studieninstitut
in Kaiserslautern
Persönliche Voraussetzungen: Kommunikationsfähigkeit | Sozialverantwortliches Handeln |
Flexibilität und Mobilität | Eigeninitiative | Grundlegende PC-Kenntnisse (Office)

Bachelor of Arts (BA) im Studiengang Verwaltung (m|w|d)
(Beamter/in im dritten Einstiegsamt) - Duales Studium

Ausbildungsbeginn: 1. Juli 2023
Schulabschluss: Fachhochschulreife oder Allgemeine Hochschulreife
Theoretische Ausbildung: Hochschule für öffentliche Verwaltung, Mayen
Persönliche Voraussetzungen: Kommunikationsfähigkeit | Sozialverantwortliches Handeln |
Flexibilität und Mobilität | Eigeninitiative | Grundlegende PC-Kenntnisse (Office)

Fachkraft für Abwassertechnik (m|w|d)
Ausbildungsbeginn: 1. August 2023
Schulabschluss: Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) | Die Anforderungen in der Berufsschule
erfordern gute Leistungen in den Fächern: Mathematik, Biologie und Chemie
Praktische Ausbildung: Im Bereich der Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden. Daneben
werden praktische Kenntnisse erworben und im Rahmen überbetrieblicher Ausbildungskurse
vertieft.
Theoretische Ausbildung: Berufsschule Ludwigshafen
Persönliche Voraussetzungen: Kommunikationsfähigkeit | Sozialverantwortliches Handeln |
Flexibilität und Mobilität | Eigeninitiative | Grundlegende PC-Kenntnisse (Office)

Fachangestellter für Bäderbetriebe (m|w|d)
Ausbildungsbeginn: 1. August 2023
Schulabschluss: Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) | Die Anforderungen in der Berufsschu-
le erfordern gute Leistungen in den Fächern Mathematik, Biologie und Chemie
Praktische Ausbildung: Im KiboBad Kirchheimbolanden
Theoretische Ausbildung: Im technisch-gewerblichen Berufsbildungszentrum I in Trier -
Blockunterricht - www.bbsgut.de
Persönliche Voraussetzungen: gute Schwimmkenntnisse | Flexibilität und Mobilität | Teamfä-
higkeit | Eigeninitiative | körperliche Fitness

Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen in elektronischer Form ausschließlich im PDF-Format
ohne aktive Inhalte (Makros/Scripte) annehmen und verarbeiten können. Fassen Sie bitte alle
Dokumente in eine PDF-Datei zusammen. Anlagen zur Bewerbung können wir aus Sicherheits-
gründen zudem nicht von einem Internetspeicher (Cloud/Mediacenter) herunterladen. Es wird
darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elektroni-
schen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens
erteilen.
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des
Verfahrens nicht zurückgesendet, sondern datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bitten
daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung unter Tel. 06352/4004-502
oder per E-Mail: volker.stuettchen@kirchheimbolanden.de.



Ende des Amtsblatt Kirchheimbolanden

Grundsteuerreform:
Mit dem Start der Erklärungsabgabe zur Feststellung
des Grundsteuerwerts sehen sich viele Bürgerinnen
und Bürger vor eine große Herausforderung gestellt.
Die Finanzämter helfen durch telefonische Auskunft,
sind aber aufgrund der hohen Anzahl an Anrufen der-
zeit stark ausgelastet und es kann zu längeren Warte-
zeiten kommen. Deshalb stellt die Finanzverwaltung
verschiedene Unterstützungsangebote vor:

Klickanleitung für ELSTER
Hilfe beim Ausfüllen der Feststellungserklärung über
ELSTER bietet die vom Landesamt für Steuern erstellte
„Klickanleitung zum Ausfüllen der Erklärung zur Fest-
stellung des Grundsteuerwerts“. Diese ist einsehbar
unter: https://www.lfst-rlp.de/grundsteuer - hier unter
„Unser Service für Sie“. Weitere Hilfe bietet der „Fra-
gen-Antworten-Katalog“, der auf der gleichen Seite zu
finden ist.

Grundsteuererklärung für einfache Sachverhalte
Darüber hinaus können Eigentümerinnen und Eigentü-
mer von Ein- oder Zweifamilienhäusern, Eigentums-
wohnungen oder unbebauten Grundstücken, die im
Privateigentum sind, auch die kostenlose Abgabemög-
lichkeit über die Web-Anwendung: https://www.grund-
steuererklaerung-fuer-privateigentum.de/ nutzen. Auf
die dortige Rubrik „Häufig gestellte Fragen“ wird aus-
drücklich hingewiesen. Aktuell kann dieser Service al-
lerdings nur von Personen genutzt werden, die noch
kein ELSTER-Konto haben. Ab September 2022 soll die
Nutzung auch mit ELSTER-Konto möglich sein. Im Übri-
gen können Fragen inhaltlicher und technischer Art zur
Web-Anwendung „Grundsteuererklärung für Privatei-
gentum“ an die E-Mail-Adresse kontakt@grundsteue-
rerklaerung-fuer-privateigentum.de gerichtet werden.

Papiererklärungen nur auf amtlichen Vordrucken
Grundsätzlich ist eine elektronische Abgabe der
Grundsteuererklärung vorgesehen. Ausnahmsweise
können Papiervordrucke in sog. Härtefällen verwendet
werden. Ob ein solcher Härtefall vorliegt, entscheidet
das jeweilige Finanzamt. Dies ist z. B. der Fall, wenn
eine Eigentümerin oder ein Eigentümer von Grundbe-
sitz nicht über die technische Ausstattung oder erfor-
derlichen technischen Kenntnisse für eine elektroni-
sche Übermittlung verfügt.

Für diese Eigentümerinnen und Eigentümer gibt es fol-
gende Möglichkeiten:
Zum einen können die als PDF-Dateien unter www.fin-
rlp.de/Vordrucke - hier unter „Grundsteuer“ - veröffent-
lichten amtlichen Vordrucke ausgefüllt und in Papier
dem zuständigen Finanzamt übersandt werden. Zum
anderen sind alternativ unter Angabe der entsprechen-
den Gründe, Papiervordrucke in den Service-Centern
der Finanzämter erhältlich. Hierbei sollten die Informa-
tionsschreiben zur Grundsteuerreform samt Daten-
stammblatt mitgebracht werden.
Die Service-Center der Finanzämter können diesbezüg-
lich montags von 8:00 bis 16:00 Uhr und donnerstags
von 8.00 bis 18.00 Uhr ohne eine vorherige Terminver-
einbarung aufgesucht werden.

Für das von der Flutkatastrophe betroffene Finanzamt
Bad Neuenahr-Ahrweiler gilt: Das Service-Center ist nur
nach vorheriger telefonischer Terminabsprache geöff-
net, da es keinen Wartebereich gibt. Weitere Informa-
tionen zur besonderen Situation der von der Flutkata-
strophe Betroffenen finden Sie unter: https://www.lfst-
rlp.de/unsere-themen/grundsteuer/besonderheiten-
flutkatastrophe

Hilfestellungen bei der Abgabe der Grundsteuererklärung
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SIE HABEN GRUNDBESITZ?

Dann müssen Sie eine Erklärung zur Feststellung des
Grundsteuerwerts beim Finanzamt abgeben!

Frist: 31. Oktober 2022

Unser Service:

Wir senden Ihnen im Regelfall ab Mai 2022 ein Infoschreiben mit den für Ihre
Erklärung relevanten Daten zu

Wir bieten Ihnen über www.elster.de ab 1. Juli 2022 die Möglichkeit zur
elektronischen Erklärungsabgabe

Weitere Infos unter: www.fin-rlp.de/grundsteuer
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Grundstücke

Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft

unbebaute
Grundstücke

Fo
to

:©
n

m
an

n
77

-
A

d
o

b
e

S
to

ck


